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Der Wärmeverbund (WVB) muss selbsttragend sein. Für die Kostendeckung von Betrieb, Unterhalt, 
Amortisation und Rückstellungen dienen folgende Einnahmen: 
 
1. Anschlussgebühren 
2. Grundpreis 
3. Energieverkaufspreis 
4. Erträge aus betriebsfremden Sonderleistungen 
 
Der Grundpreis und der Energieverkaufspreis werden vom Gemeinderat jährlich festgelegt, erstmals vor der 
Heizperiode 2001-2002. 
 
1. Anschlussgebühren 3) 

Diese einmaligen Gebühren werden erhoben beim Anschluss an das Fernwärmenetz und anteilsmässig bei der 
Erhöhung der abonnierten Leistung. 

Anschlussgebühr  =10'000 + (150 x kW) = Franken  

Die Anschlussgebühr wird der Baukostenteuerung (Zürcher Baukostenindex) angepasst. Die obigen Zahlen 
basieren auf dem Indexstand 01.10.1998 = 111.4 (mit Basis 01.10.1988 = 100) 
 
2. Grundpreis 

Der Grundpreis wird jährlich pro Messstelle, unabhängig von Wärmebezug, erhoben. Er dient als 
Deckungsbeitrag der Unterhaltskosten des Wärmeverbundes. 

Der Grundpreis wird berechnet:          GP  = (√MW x 80003)) + 300 = Fr. ....../Jahr 

Gemeindehaus mit           50 kW = ( √0.050  x 80003)) + 300 = Fr. 2‘089.00 
Bürgerhalle mit         100 kW = ( √0.100  x 80003)) + 300 = Fr. 2‘830.00 
Sprützehüsli mit   8 kW = ( √0.008  x 80003)) + 300 = Fr.    1‘016.00 
Primarschulhaus mit           215 kW = ( √0.215  x 80003)) + 300 = Fr. 4‘009.00 
Oberstufenschulhaus mit  340 kW = ( √0.340  x 80003)) + 300 = Fr. 4‘965.00 
Raiffeisenbank mit     100 kW = (√0.100 x 80003)) + 300 = Fr. 2‘830.00 

     = Fr. 17‘739.00 
 
Der Grundpreis wird jeweils auf den 1. Januar an den Landesindex der Konsumentenpreise angepasst. Stand 
am 31. Dezember 2010 = 104,2 Punkte (Index Dezember 2005 = 100 Punkte). 
 
3. Arbeitspreis 

Der Arbeitspreis beträgt 9.77 Rp./kWh. 1) 2) 

Die verbrauchsabhängigen Energiekosten ergeben sich aus der bezogenen Wärmeenergie kWh x Arbeitspreis. 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat Tägerwilen 

am 23. Januar 2001 GEMEINDERAT TÄGERWILEN 
 Der Gemeindeammann Der Gemeindeschreiber 
 Markus Thalmann  Alessio Beneduce 
 
 
1) Erhöhung von 8.07 auf 8.41 Rp./kWh gemäss GRB Nr. 184 vom 13.09.2005 
2) Erhöhung von 8.41 auf 9.77 Rp./kWh gemäss GRB Nr. 205 vom 12.09.2006 
3) Änderung gemäss GRB NR. 148 vom 14. Juni 2011 


